
VERORDNUNG (EG) Nr. 773/2004 DER KOMMISSION
vom 7. April 2004

über die Durchführung von Verfahren auf der Grundlage der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch
die Kommission

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom
16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81
und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (1),
insbesondere auf Artikel 33,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und
Monopolfragen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ist die Kommis-
sion ermächtigt, bestimmte Aspekte der Verfahren zur
Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag zu regeln.
Es ist notwendig, Vorschriften zu erlassen, um die Einlei-
tung von Verfahren durch die Kommission, die Bearbei-
tung von Beschwerden sowie die Anhörung der Parteien
zu regeln.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 müssen die
einzelstaatlichen Gerichte es vermeiden, Entscheidungen
zu erlassen, die einer Entscheidung zuwiderlaufen, die
die Kommission in derselben Sache zu erlassen beabsich-
tigt. Nach Artikel 11 Absatz 6 der genannten Verord-
nung entfällt die Zuständigkeit der einzelstaatlichen
Wettbewerbsbehörden, wenn die Kommission ein
Verfahren zum Erlass einer Entscheidung nach Kapitel III
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 eingeleitet hat. Es ist
daher wichtig, dass die Gerichte und Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedsstaaten von der Einleitung eines
Verfahrens durch die Kommission Kenntnis erhalten. Die
Kommission sollte deshalb ihre verfahrenseinleitenden
Beschlüsse bekannt machen können.

(3) Befragt die Kommission natürliche oder juristische
Personen mit deren Zustimmung, so sollte sie diese
Personen zuvor über die Rechtsgrundlage und die Frei-
willigkeit dieser Befragung belehren. Auch sollte ihnen
der Zweck der Befragung sowie die etwaige Aufzeich-
nung dieser Befragung mitgeteilt werden. Im Interesse
der Richtigkeit der Aussagen sollte den Befragten Gele-
genheit gegeben werden, die aufgezeichneten Aussagen
zu berichtigen. Sanktionen gegen natürliche Personen
dürfen nur dann auf aus Aussagen gewonnene und nach
Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ausge-
tauschte Informationen gestützt werden, wenn die
Voraussetzungen dieses Artikels erfüllt sind.

(4) Nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 können Unternehmen und Unterneh-
mensvereinigungen mit einer Geldbuße belegt werden,
wenn sie es versäumen, innerhalb der von der Kommis-
sion gesetzten Frist eine unrichtige, unvollständige oder
irreführende Antwort zu berichtigen, die ein Mitglied
ihrer Belegschaft im Rahmen einer Nachprüfung erteilt
hat. Es ist daher notwendig, die über die Befragung ange-
fertigten Aufzeichnungen dem betreffenden Unter-
nehmen zu übermitteln, und ein Verfahren vorzusehen,
um dem Unternehmen Gelegenheit zu geben, die Erläu-
terungen von Mitgliedern seiner Belegschaft, die nicht
zur Erteilung von Auskünften im Namen des Unterneh-
mens befugt sind oder waren, durch Berichtigungen,
Änderungen oder Zusätze zu ergänzen. Die Aussagen
von Mitgliedern der Belegschaft sollten so, wie sie bei
der Nachprüfung aufgezeichnet worden sind, in der bei
der Kommission geführten Akte verbleiben.

(5) Beschwerden stellen eine wesentliche Informationsquelle
zur Aufdeckung von Zuwiderhandlungen gegen das
Wettbewerbsrecht dar. Es ist wichtig, klare und effiziente
Verfahren zur Behandlung der bei der Kommission erho-
benen Beschwerden festzulegen.

(6) Beschwerden im Sinne von Artikel 7 der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 sind nur dann zulässig, wenn sie
bestimmte festgelegte Angaben enthalten.

(7) Um den Beschwerdeführern bei der Vorlage der notwen-
digen Sachverhaltsangaben behilflich zu sein, sollte ein
Formblatt erstellt werden. Eine Eingabe sollte nur dann
als Beschwerde im Sinne von Artikel 7 der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 behandelt werden, wenn die in dem
Formblatt aufgeführten Angaben vorgelegt werden.

(8) Natürliche oder juristische Personen, die sich für eine
Beschwerde entschieden haben, sollten Gelegenheit
erhalten, an dem von der Kommission zwecks Feststel-
lung einer Zuwiderhandlung eingeleiteten Verfahren
mitzuwirken. Der Zugang zu Geschäftsgeheimnissen und
anderen vertraulichen Informationen der anderen
Verfahrensbeteiligten sollte ihnen jedoch verwehrt
werden.

(9) Den Beschwerdeführern sollte Gelegenheit zur Äußerung
gegeben werden, wenn nach Auffassung der Kommission
keine ausreichenden Gründe vorliegen, um der
Beschwerde stattzugeben. Weist die Kommission eine
Beschwerde ab, weil der Fall bereits von einer einzel-
staatlichen Wettbewerbsbehörde behandelt wird oder
behandelt worden ist, sollte sie dem Beschwerdeführer
die betreffende Behörde nennen.

27.4.2004L 123/18 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1; Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 411/2004 (ABl. L 68 vom 6.3.2004, S. 1).



(10) Um die Verteidigungsrechte der Unternehmen zu
wahren, sollte die Kommission den Parteien rechtliches
Gehör gewähren, bevor sie eine Entscheidung trifft.

(11) Geregelt werden sollte auch die Anhörung von Personen,
die weder Beschwerdeführer im Sinne von Artikel 7 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 sind noch Parteien, an die
eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet worden
ist, die aber ein ausreichendes Interesse geltend machen
können. Bei Verbraucherverbänden, die beantragen
gehört zu werden, sollte allgemein ein ausreichendes In-
teresse unterstellt werden, wenn das Verfahren Produkte
oder Dienstleistungen für Endverbraucher oder Produkte
oder Dienstleistungen betrifft, die direkt in diese
Produkte oder Dienstleistungen einfließen. Die Kommis-
sion sollte darüber hinaus andere Personen auffordern
können, sich schriftlich zu äußern und an der Anhörung
der Parteien, an die eine Mitteilung der Beschwerde-
punkte gerichtet worden ist, teilzunehmen, wenn sie dies
als dem Verfahren förderlich erachtet. Sie sollte diese
Personen gegebenenfalls auch zur Äußerung in dieser
Anhörung auffordern können.

(12) Um Anhörungen effizienter zu gestalten, sollte der
Anhörungsbeauftragte den Parteien, Beschwerdeführern,
anderen geladenen Personen, den Dienststellen der
Kommission und den Behörden der Mitgliedstaaten
gestatten können, während der Anhörung Fragen zu
stellen.

(13) Bei der Gewährung von Akteneinsicht sollte die
Kommission den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und
anderen vertraulichen Informationen sicherstellen. Die
Kategorie „andere vertrauliche Informationen“ umfasst
Informationen, die keine Geschäftsgeheimnisse sind, aber
insoweit als vertraulich angesehen werden können, als
ein Unternehmen oder eine Person durch ihre Offenle-
gung erheblich geschädigt werden können. Die Kommis-
sion sollte von den Unternehmen oder Unternehmens-
vereinigungen, die Unterlagen oder Erklärungen vorlegen
oder vorgelegt haben, die Kenntlichmachung vertrau-
licher Informationen verlangen können.

(14) Sind Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informa-
tionen zum Nachweis einer Zuwiderhandlung erforder-
lich, sollte die Kommission bei jedem einzelnen Schrift-
stück prüfen, ob das Bedürfnis, es offen zu legen, größer
ist als der Schaden, der aus dieser Offenlegung entstehen
könnte.

(15) Im Interesse der Rechtssicherheit sollte für die Vorlage
der in dieser Verordnung vorgesehenen Mitteilungen
und Ausführungen eine Mindestfrist festgesetzt werden.

(16) Diese Verordnung ersetzt die Verordnung (EG) Nr.
2842/98 der Kommission vom 22. Dezember 1998 über
die Anhörung in bestimmten Verfahren nach Artikel 85
und 86 EG-Vertrag (1), die aufgehoben werden sollte.

(17) Die Verfahrensvorschriften im Verkehrssektor werden
durch diese Verordnung den allgemeinen für alle Wirt-
schaftszweige geltenden Verfahrensvorschriften ange-
passt. Die Verordnung (EG) Nr. 2843/98 der Kommis-
sion vom 22. Dezember 1998 über die Form, den Inhalt
und die anderen Einzelheiten der Anträge und Anmel-
dungen nach den Verordnungen (EWG) Nr. 1017/68,
(EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 des Rates
über die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf den
Bereich Verkehr (2) sollten daher aufgehoben werden.

(18) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 wird das Anmelde-
und Genehmigungssystem abgeschafft. Die Verordnung
(EG) Nr. 3385/94 der Kommission vom 21. Dezember
1994 über die Form, den Inhalt und die anderen Einzel-
heiten der Anträge und Anmeldungen nach der Verord-
nung Nr. 17 des Rates (3) sollte dementsprechend aufge-
hoben werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für Verfahren, die von der Kommission
zur Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durchge-
führt werden.

KAPITEL II

EINLEITUNG EINES VERFAHRENS

Artikel 2

Einleitung eines Verfahrens

(1) Die Kommission kann jederzeit die Einleitung eines
Verfahrens zum Erlass einer Entscheidung gemäß Kapitel III der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 beschließen; dieser Beschluss
muss jedoch vor der vorläufigen Beurteilung gemäß Artikel 9
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003, vor der Übersen-
dung der Mitteilung der Beschwerdepunkte oder vor der
Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß Artikel 27 Absatz 4
der genannten Verordnung ergehen, je nachdem, welche Hand-
lung zuerst stattfindet.

(2) Die Kommission kann die Einleitung des Verfahrens in
geeigneter Weise bekannt machen. Sie setzt zuvor die Parteien
davon in Kenntnis.

27.4.2004 L 123/19Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 18.
(2) ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 22.
(3) ABl. L 377 vom 31.12.1994, S. 28.



(3) Die Kommission kann von ihren Ermittlungsbefugnissen
gemäß Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 Gebrauch
machen, bevor sie ein Verfahren einleitet.

(4) Die Kommission kann eine Beschwerde gemäß Artikel 7
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 abweisen, ohne ein Verfahren
einzuleiten.

KAPITEL III

ERMITTLUNGEN DER KOMMISSION

Artikel 3

Befugnis zur Befragung

(1) Befragt die Kommission eine Person mit deren Zustim-
mung nach Maßgabe von Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr.
1/2003, teilt sie ihr zu Beginn der Befragung die Rechtsgrund-
lage sowie den Zweck der Befragung mit und verweist auf den
freiwilligen Charakter der Befragung. Sie teilt dem Befragten
ferner ihre Absicht mit, die Befragung aufzuzeichnen.

(2) Die Befragung kann auf jedem Wege einschließlich per
Telefon oder elektronisch erfolgen.

(3) Die Kommission kann die Aussagen des Befragten auf
einen beliebigen Träger aufzeichnen. Dem Befragten wird eine
Kopie der Aufzeichnung zur Genehmigung überlassen. Die
Kommission setzt erforderlichenfalls eine Frist, innerhalb deren
der Befragte seine Aussage berichtigen kann.

Artikel 4

Befragung während einer Nachprüfung

(1) Wenn Bedienstete der Kommission oder andere von ihr
ermächtigte Begleitpersonen gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buch-
stabe e) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 von Vertretern oder
Mitgliedern der Belegschaft eines Unternehmens oder einer
Unternehmensvereinigung Erläuterungen verlangen, können
diese auf einen beliebigen Träger aufgezeichnet werden.

(2) Dem Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung
wird nach der Nachprüfung eine Kopie der gemäß Absatz 1
angefertigten Aufzeichnung überlassen.

(3) Wurde ein Mitglied der Belegschaft eines Unternehmens
oder einer Unternehmensvereinigung um Erläuterungen
gebeten, das seitens des Unternehmens oder der Unternehmens-
vereinigung nicht ermächtigt ist oder war, Erläuterungen in
seinem oder ihrem Namen abzugeben, setzt die Kommission
eine Frist, innerhalb deren das Unternehmen oder die Unter-
nehmensvereinigung der Kommission Richtigstellungen,
Änderungen oder Zusätze zu den Erläuterungen dieses Beleg-
schaftsmitglieds übermitteln kann. Die Richtigstellungen,
Änderungen oder Zusätze werden den gemäß Absatz 1 aufge-
zeichneten Erläuterungen beigefügt.

KAPITEL IV

BEHANDLUNG VON BESCHWERDEN

Artikel 5

Zulässigkeit von Beschwerden

(1) Natürliche und juristische Personen müssen ein berech-
tigtes Interesse darlegen, um zur Einreichung einer Beschwerde
für Zwecke von Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
befugt zu sein.

Beschwerden müssen die Angaben enthalten, die in dem im
Anhang zu dieser Verordnung beigefügten Formblatt C gefor-
dert werden. Die Kommission kann von der Vorlage eines Teils
der im Formblatt C geforderten Angaben und Unterlagen
absehen.

(2) Die Beschwerde ist bei der Kommission in dreifacher
Ausfertigung auf Papier sowie nach Möglichkeit in elektro-
nischer Form einzureichen. Der Beschwerdeführer hat zudem
eine nicht vertrauliche Fassung der Beschwerde vorzulegen,
wenn für einen Teil der Beschwerde Vertraulichkeitsschutz
geltend gemacht wird.

(3) Die Beschwerde ist in einer Amtssprache der Gemein-
schaft einzureichen.

Artikel 6

Teilnahme des Beschwerdeführers am Verfahren

(1) Ergeht in einem Fall, der Gegenstand einer Beschwerde
ist, eine Mitteilung der Beschwerdepunkte, so übermittelt die
Kommission dem Beschwerdeführer eine Kopie der nicht
vertraulichen Fassung der Beschwerdepunkte und setzt ihm
eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.

(2) Die Kommission kann gegebenenfalls dem Beschwerde-
führer Gelegenheit geben, seine Argumente anlässlich der
Anhörung der Parteien, an die eine Mitteilung der Beschwerde-
punkte gerichtet worden ist, vorzubringen, wenn der Beschwer-
deführer dies in seinen schriftlichen Ausführungen beantragt.

Artikel 7

Abweisung von Beschwerden

(1) Ist die Kommission der Auffassung, dass die ihr vorlie-
genden Angaben es nicht rechtfertigen, einer Beschwerde nach-
zugehen, so teilt sie dem Beschwerdeführer die Gründe hierfür
mit und setzt ihm eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.
Die Kommission ist nicht verpflichtet, nach Ablauf dieser Frist
eingegangenen schriftlichen Ausführungen Rechnung zu
tragen.

(2) Äußert sich der Beschwerdeführer innerhalb der von der
Kommission gesetzten Frist und führen seine schriftlichen
Ausführungen nicht zu einer anderen Würdigung der
Beschwerde, weist die Kommission die Beschwerde durch
Entscheidung ab.

(3) Äußert sich der Beschwerdeführer nicht innerhalb der
von der Kommission gesetzten Frist, gilt die Beschwerde als
zurückgezogen.
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Artikel 8

Recht auf Einsichtnahme

(1) Hat die Kommission den Beschwerdeführer von ihrer
Absicht unterrichtet, seine Beschwerde gemäß Artikel 7 Absatz
1 abzuweisen, so kann der Beschwerdeführer Einsicht in die
Unterlagen verlangen, die der vorläufigen Beurteilung der
Kommission zugrunde liegen. Dies gilt nicht für Geschäftsge-
heimnisse und sonstige vertrauliche Informationen anderer
Verfahrensbeteiligten.

(2) Die Unterlagen, in die der Beschwerdeführer in einem
von der Kommission nach den Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag
geführten Verfahren Einsicht genommen hat, dürfen vom
Beschwerdeführer nur für Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
zur Anwendung dieser Bestimmungen des EG-Vertrags
verwendet werden.

Artikel 9

Abweisung einer Beschwerde gemäß Artikel 13 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003

Weist die Kommission eine Beschwerde gemäß Artikel 13 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ab, so teilt sie dem Beschwerde-
führer unverzüglich mit, welche einzelstaatliche Wettbewerbs-
behörde den Fall behandelt oder bereits behandelt hat.

KAPITEL V

WAHRNEHMUNG DES ANSPRUCHS AUF RECHTLICHES
GEHÖR

Artikel 10

Mitteilung der Beschwerdepunkte und Erwiderung

(1) Die Kommission teilt den Parteien die gegen sie ange-
führten Beschwerdepunkte schriftlich mit. Die Mitteilung der
Beschwerdepunkte wird jeder der Parteien zugestellt.

(2) Bei Zustellung der Mitteilung der Beschwerdepunkte
setzt die Kommission den Parteien eine Frist zur schriftlichen
Stellungnahme. Die Kommission ist nicht verpflichtet, nach
Ablauf dieser Frist eingegangenen schriftlichen Ausführungen
Rechnung zu tragen.

(3) Die Parteien können in ihren schriftlichen Ausführungen
alle ihnen bekannten Tatsachen vortragen, die für ihre Verteidi-
gung gegen die von der Kommission angeführten Beschwerde-
punkte relevant sind. Als Nachweis für die in ihren Ausfüh-
rungen vorgetragenen Tatsachen fügen sie alle zweckdienlichen
Unterlagen bei. Ihre Ausführungen und die beigefügten Unter-
lagen sind im Original auf Papier und in elektronischer Form
oder, falls sie nicht in elektronischer Form beigebracht werden,
in 28-facher Ausfertigung auf Papier vorzulegen. Sie können
der Kommission die Anhörung von Personen vorschlagen, die
die in ihren Ausführungen vorgetragenen Tatsachen bestätigen
können.

Artikel 11

Anspruch auf rechtliches Gehör

(1) Die Kommission gibt den Parteien, an die sie eine Mittei-
lung der Beschwerdepunkte gerichtet hat, Gelegenheit zur
Äußerung, bevor sie den Beratenden Ausschuss nach Artikel 14
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 hört.

(2) Die Kommission zieht in ihren Entscheidungen nur
Beschwerdepunkte in Betracht, zu denen sich die in Absatz 1
genannten Parteien äußern konnten.

Artikel 12

Recht auf Anhörung

Die Kommission gibt den Parteien, an die sie eine Mitteilung
der Beschwerdepunkte gerichtet hat, Gelegenheit, ihre Argu-
mente in einer Anhörung vorzutragen, wenn sie dies in ihren
schriftlichen Ausführungen beantragen.

Artikel 13

Anhörung anderer Personen

(1) Wenn andere als die in den Artikeln 5 und 11 genannten
natürlichen oder juristischen Personen beantragen, gehört zu
werden und ein ausreichendes Interesse darlegen, so unter-
richtet die Kommission sie schriftlich über Art und Gegenstand
des Verfahrens und setzt ihnen eine Frist zur schriftlichen Stel-
lungnahme.

(2) Die Kommission kann die in Absatz 1 genannten
Personen gegebenenfalls auffordern, ihre Argumente anlässlich
der Anhörung der Parteien, an die sie eine Mitteilung der
Beschwerdepunkte gerichtet hat, vorzubringen, wenn sie dies in
ihren schriftlichen Ausführungen beantragen.

(3) Die Kommission kann jede andere Person auffordern,
sich schriftlich zu äußern und an der Anhörung der Parteien,
an die sie eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet hat,
teilzunehmen. Die Kommission kann diese Personen auch
auffordern, sich in der Anhörung zu äußern.

Artikel 14

Durchführung der Anhörung

(1) Der Anhörungsbeauftragte führt die Anhörung in voller
Unabhängigkeit durch.

(2) Die Kommission lädt die zu hörenden Personen an
einem von ihr festgesetzten Termin zu der Anhörung.

(3) Die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten werden
von der Kommission zu der Anhörung eingeladen. Die
Kommission kann auch Beamte und Bedienstete anderer
Behörden der Mitgliedstaaten einladen.
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(4) Die geladenen Personen erscheinen persönlich oder
werden durch ihre gesetzlichen oder satzungsgemäßen
Vertreter vertreten. Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen können sich auch durch einen mit ausreichender Voll-
macht versehenen Vertreter vertreten lassen, der ständig im
Dienst des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung
steht.

(5) Die von der Kommission anzuhörenden Personen
können ihre Rechtsanwälte oder andere vom Anhörungsbeauf-
tragten zugelassene qualifizierte Personen hinzuziehen.

(6) Die Anhörungen sind nicht öffentlich. Jede Person kann
allein oder in Anwesenheit anderer geladener Personen gehört
werden; dabei ist den berechtigten Interessen der Unternehmen
an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse und anderer
vertraulicher Informationen Rechnung zu tragen.

(7) Der Anhörungsbeauftragte kann den Parteien, an die eine
Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet worden ist, den
Beschwerdeführern, den anderen geladenen Personen, den
Kommissionsdienststellen und den Behörden der Mitglied-
staaten gestatten, während der Anhörung Fragen zu stellen.

(8) Die Aussagen jeder gehörten Person werden aufge-
zeichnet. Die Aufzeichnung der Anhörung wird den Personen,
die an der Anhörung teilgenommen haben, auf Antrag zur
Verfügung gestellt. Dabei ist den berechtigten Interessen der
Verfahrensbeteiligten an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheim-
nisse und anderer vertraulicher Informationen Rechnung zu
tragen.

KAPITEL VI

AKTENEINSICHT UND BEHANDLUNG VERTRAULICHER
INFORMATIONEN

Artikel 15

Akteneinsicht und Verwendung der Unterlagen

(1) Auf Antrag gewährt die Kommission den Parteien, an die
sie eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet hat, Akten-
einsicht. Die Akteneinsicht wird nach Zustellung der Mitteilung
der Beschwerdepunkte gewährt.

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Geschäftsge-
heimnisse, andere vertrauliche Informationen sowie interne
Unterlagen der Kommission und der Wettbewerbsbehörden der
Mitgliedstaaten. Ebenfalls von der Akteneinsicht ausgenommen
ist die in der Akte der Kommission enthaltene Korrespondenz
zwischen der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der
Mitgliedstaaten sowie zwischen den letztgenannten.

(3) Diese Verordnung hindert die Kommission nicht daran,
von Informationen Gebrauch zu machen und diese offen zu
legen, wenn sie zum Nachweis einer Zuwiderhandlung gegen
Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag erforderlich sind.

(4) Unterlagen, die aufgrund des Rechts auf Akteneinsicht
nach dem vorliegenden Artikel erlangt wurden, dürfen nur für
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren zur Anwendung der
Artikel 81 und 82 EG-Vertrag verwendet werden.

Artikel 16

Kenntlichmachung und Schutz vertraulicher Informa-
tionen

(1) Informationen einschließlich Unterlagen werden von der
Kommission nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht, soweit
sie Geschäftsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche Informa-
tionen von Personen enthalten.

(2) Jede Person, die sich nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz
1, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 13
Absätze 1 und 3 äußert oder anschließend der Kommission in
demselben Verfahren weitere Informationen vorlegt, macht
innerhalb der von der Kommission gesetzten Äußerungsfrist
die ihrer Ansicht nach vertraulichen Informationen unter
Angabe von Gründen kenntlich und legt eine nicht vertrauliche
Fassung vor.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels
kann die Kommission von Unternehmen und Unternehmens-
vereinigungen, die Unterlagen oder Erklärungen nach Maßgabe
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 vorlegen, verlangen, dass sie
die Unterlagen oder Teile von Unterlagen, die ihrer Ansicht
nach Geschäftsgeheimnisse oder andere sie betreffende vertrau-
liche Informationen enthalten, kenntlich machen und die
Unternehmen nennen, denen gegenüber diese Unterlagen als
vertraulich anzusehen sind. Ebenso kann die Kommission von
den Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen verlangen,
dass sie die Teile einer Mitteilung von Beschwerdepunkten,
einer Zusammenfassung im Sinne von Artikel 27 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 oder einer Entscheidung bzw.
eines Beschlusses der Kommission angeben, die ihrer Ansicht
nach Geschäftsgeheimnisse enthalten.

Die Kommission kann eine Frist setzen, innerhalb deren die
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen

a) ihren Anspruch auf vertrauliche Behandlung in Bezug auf
jede einzelne Unterlage oder Erklärung oder Teile davon
begründen;

b) der Kommission eine nicht vertrauliche Fassung der Unter-
lagen oder Erklärungen zukommen lassen, aus denen die
vertraulichen Passagen entfernt worden sind;

c) eine knappe Beschreibung jeder Angabe, die entfernt
worden ist, übermitteln.

(4) Kommen die Unternehmen oder Unternehmensvereini-
gungen den Absätzen 2 und 3 nicht nach, kann die Kommis-
sion davon ausgehen, dass die betreffenden Unterlagen oder
Erklärungen keine vertraulichen Informationen enthalten.

KAPITEL VII

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 17

Fristen

(1) Bei der Festlegung der in Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4
Absatz 3, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 10
Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 3 genannten Fristen trägt die
Kommission dem für die Ausarbeitung der Ausführungen erfor-
derlichen Zeitaufwand und der Dringlichkeit des Falls Rech-
nung.
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(2) Die in Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel
10 Absatz 2 genannte Frist beträgt mindestens vier Wochen. In
Verfahren zwecks Anordnung einstweiliger Maßnahmen gemäß
Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 kann die Frist auf
eine Woche begrenzt werden.

(3) Die in Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 3 und Artikel
16 Absatz 3 genannte Frist beträgt mindestens zwei Wochen.

(4) Die Fristen können auf begründeten Antrag vor Ablauf
der ursprünglich festgelegten Frist gegebenenfalls verlängert
werden.

Artikel 18

Aufhebungen

Die Verordnungen (EG) Nr. 2842/98, (EG) Nr. 2843/98 und
(EG) Nr. 3385/94 werden aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als
Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 19

Übergangsbestimmungen

Die Wirksamkeit von nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr.
2842/98 und der Verordnung (EG) Nr. 2843/98 vorgenom-
menen Verfahrensschritten bleibt für die Anwendung der
vorliegenden Verordnung unberührt.

Artikel 20

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 7. April 2004

Für die Kommission
Mario MONTI

Mitglied der Kommission
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ANHANG

FORMBLATT C

BESCHWERDE GEMÄß ARTIKEL 7 DER VERORDNUNG (EG) NR. 1/2003

I. Angaben zum Beschwerdeführer und zu dem/den Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen, die
den Anlass der Beschwerde bilden

1. Geben Sie die vollständigen Personalien der natürlichen Person bzw. die vollständige Bezeichnung und Anschrift
der juristischen Person an, die die Beschwerde erhebt. Handelt es sich bei dem Beschwerdeführer um ein Unter-
nehmen, geben Sie die Unternehmensgruppe an, zu der das Unternehmen gehört, und beschreiben Sie kurz Art
und Umfang seiner Geschäftstätigkeiten. Geben Sie eine Kontaktperson an (Telefonnummer, E-Mail-Adresse und
Postanschrift), die weitere Auskünfte erteilen kann.

2. Geben Sie das/die Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung an, gegen dessen/deren Verhalten sich die
Beschwerde richtet, einschließlich aller verfügbaren Informationen über die Unternehmensgruppe, zu der dieses/
diese Unternehmen gehört/gehören, sowie Art und Umfang ihrer Geschäftstätigkeiten. Geben Sie an, in welchem
Verhältnis der Beschwerdeführer zu dem/den Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung steht, gegen das/
die sich die Beschwerde richtet (z. B. Kunde, Wettbewerber).

II. Angaben zu der mutmaßlichen Zuwiderhandlung und Beweismittel

3. Geben Sie eine ausführliche Darstellung des Sachverhalts, aus dem sich Ihrer Meinung nach ergibt, dass eine Zuwi-
derhandlung gegen Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag und/oder gegen Artikel 53 oder 54 EWR-Abkommen vorliegt.
Geben Sie insbesondere an, welcher Art die Produkte sind (Waren oder Dienstleistungen), die von der mutmaß-
lichen Zuwiderhandlung betroffen sind, und erläutern Sie die diese Produkte betreffenden Handelsbeziehungen.
Legen Sie alle verfügbaren Angaben über Vereinbarungen oder Verhaltensweisen von Unternehmen oder Un-
ternehmensvereinigungen vor, auf die sich die Beschwerde bezieht. Geben Sie nach Möglichkeit die Marktstellung
der von dieser Beschwerde betroffenen Unternehmen an.

4. Legen Sie alle Ihnen vorliegenden Unterlagen vor, die sich auf den in der Beschwerde dargestellten Sachverhalt
beziehen oder mit ihm in Verbindung stehen (z. B. Texte von Vereinbarungen, Verhandlungs- oder Sitzungsproto-
kolle, Geschäftsbedingungen, Geschäftsunterlagen, Rundschreiben, Korrespondenz, Notizen von Telefonge-
sprächen). Geben Sie Name und Anschrift der Personen an, die den in der Beschwerde dargestellten Sachverhalt
bezeugen können, insbesondere auch der Personen, die von der behaupteten Zuwiderhandlung betroffen sind.
Legen Sie Statistiken oder andere verfügbare Daten vor, die sich auf den dargestellten Sachverhalt beziehen, insbe-
sondere wenn sie Aufschluss über Marktentwicklungen geben (z. B. Informationen über Preise und Preistendenzen,
Marktzutrittsschranken für neue Anbieter usw.).

5. Geben Sie nach Ihrer Einschätzung den räumlichen Einzugsbereich der mutmaßlichen Zuwiderhandlung an und
erläutern Sie, soweit dies nicht offensichtlich ist, in welchem Umfang der Handel zwischen den Mitgliedstaaten
oder zwischen der Gemeinschaft und den EFTA-Mitgliedstaaten, die dem EWR-Abkommen beigetreten sind, durch
das beanstandete Verhalten beeinträchtigt werden kann.

III. Ziel der Beschwerde und berechtigtes Interesse

6. Erläutern Sie, welche Ziele Sie mit Ihrer Beschwerde verfolgen bzw. was Sie von dem Vorgehen der Kommission
erwarten.

7. Legen Sie dar, aus welchen Gründen Sie als Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse im Sinne von Artikel 7 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 geltend machen. Erläutern Sie insbesondere, in welcher Weise Sie von dem beanstan-
deten Verhalten betroffen sind und wie die Kommission durch ihr Tätigwerden Ihrer Ansicht nach den
behaupteten Missstand beseitigen kann.

IV. Verfahren vor nationalen Wettbewerbsbehörden oder Gerichten

8. Geben Sie an, ob Sie sich in derselben Sache oder einer eng damit verbundenen anderen Sache bereits an eine
andere Wettbewerbsbehörde gewandt und/oder ein Verfahren vor einem nationalen Gericht angestrengt haben.
Wenn ja, geben Sie genau an, an welche Verwaltungs- oder Justizbehörde Sie sich gewandt haben und welche
Eingaben Sie bei dieser Behörde gemacht haben.

Der Unterzeichnete erklärt, dass er die Angaben in dem Formblatt und in den beigefügten Anlagen nach bestem
Wissen und Gewissen gemacht hat.

Datum und Unterschrift
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